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Fachliche Herleitung Ziele Wohnungsbaupolitik 

Wohnungsmarktkonzept 2013 
Qualitative und quantitative Aussagen zur Wohnungsbauentwicklung 

 (Datenbasis Bedarfsprognose: alte Haushaltsprognose 2010) 

Lübeck 2030 
Räumliche Verortung der prognostizierten Bedarfe  

(Festlegung zukünftige Wohnbauflächen) 
Wohnungsmarktberichte 2015 ff. 
 Fortschreibung quantitative Aussagen des Wohnungsmarktkonzeptes  
       (Datenbasis neue Haushaltsprognose 2015 = 3.900 Wohneinheiten) 
 Fortschreibung der Wohnbauflächen aus Lübeck 2030 

Arbeitsprogramm Bebauungsplanung 
Ziel: mindestens 3.900 WE auf den in Lübeck 2030 (und Fortschreibung) definierten Flächen 
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Ausblick Wohnungsmarktbericht 2019 

 Zusätzliche Einwohner bis 2025:     7.500  

 Zusätzliche Haushalte bis 2025: 3.900 (= Wohneinheiten) 

 Schwerpunkt des Wachstums bereits 2020 erreicht 

 Zusätzlicher Neubaubedarf von jährlich 650 Wohnungen von 2015 bis 2020 
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Ausblick Wohnungsmarktbericht 2019 

Angebot (B-Pläne ohne 34er-Flächen) 
 
Realisiert: 1.500 WE 
 
Im Verfahren: 3.300 WE 
 
 
Insgesamt 4.800 WE 
 
 
Im Wartestand: 800 WE 
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Ausblick Wohnungsmarktbericht 2019 
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Ausblick Wohnungsmarktbericht 2019 

Kernaussagen aus der bisherigen Diskussion: 

 Der Lübecker Wohnungsmarkt ist angespannt – aber es besteht keine Wohnungsnot! 

 Der Wohnungsbaubedarf kann (in Bezug auf die Flächenbereitstellung) befriedigt werden 

Geplante Änderungen 2019: 

 die Entwicklung der Angebotsmieten wird dargestellt  relevant für die Wohnungssuchenden 

 in der Statistik der Baufertigstellungen wird der Zusatzneubau ausgewiesen  der tatsächliche 

Nettozuwachs an WE 
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan 

 Aufstellungsbeschluss Juni 2018 

 Laufende Arbeitsschritte: 

• Informelle Bürgerbeteiligung (Stadtteilveranstaltungen LÜBECK:überMORGEN) 

• Bestandaufnahme / Bedarfsermittlung 

• Systematische Standortsuche des gesamten Stadtgebietes für zusätzliche Wohnbau- und 

Gewerbeflächen 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 

 § 1a BauGB (Bodenschutzklausel): 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der 

zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 

Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 

zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (..) Die 

Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei 

sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen 

 In der Bauleitplanung ist im Rahmen des Umweltberichts eine Variantenprüfung durchzuführen. Alle 

Belange sind zu ermitteln, zu bewerten und gegeneinander abzuwägen (§§ 1 (7) und 2 (3) BauGB) 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 

1. Außenentwicklung begrenzen 

2. Erforderlichkeit nachweisen 

3. Alternativen prüfen 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 

Außenentwicklung Neue Teutendorfer Siedlung 

1. Außenentwicklung begrenzen   Nicht erfüllt 

2. Erforderlichkeit nachweisen   Erfüllt 

3. Alternativen prüfen    Erfüllt 

 Grundsätzliche Aussagen zur Dorfentwicklung im Lübecker Süden 

erforderlich (Warum gerade hier? Was ist mit anderen Dorflagen?) 

 Unzureichende infrastrukturelle Anbindung  

• Nahversorgung 

• Verkehrsanbindung 

• Entsorgung 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 

Außenentwicklung Howingsbrook 

1. Außenentwicklung begrenzen   Nicht erfüllt 

2. Erforderlichkeit nachweisen   Nicht erfüllt 

3. Alternativen prüfen    Nicht erfüllt 

 Grundsätzliche Aussagen zur Dorfentwicklung im Lübecker Süden 

erforderlich (Warum gerade hier? Was ist mit anderen Dorflagen?) 

 Unzureichende infrastrukturelle Anbindung  

• Nahversorgung 

• Verkehrsanbindung 

• Entsorgung 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 

Außenentwicklung Howingsbrook 

1. Außenentwicklung begrenzen   Nicht erfüllt 

2. Erforderlichkeit nachweisen  Nicht erfüllt 

3. Alternativen prüfen   Nicht erfüllt 

Bereich zwischen NTS und B 75: 

 Zukünftig kein Landschaftsschutz 

 Gewerbeflächen entlang B 75 möglich 

 Zusätzliche Anbindung möglich 

• Nahversorgung 

• Verkehrsanbindung 

 

? 
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Innenentwicklung vs. Außenentwicklung 

Außenentwicklung Wulfsdorf 

1. Außenentwicklung begrenzen   Nicht erfüllt 

2. Erforderlichkeit nachweisen   Nicht erfüllt 

3. Alternativen prüfen    Nicht erfüllt 

 Grundsätzliche Aussagen zur Dorfentwicklung im Lübecker Süden 

erforderlich (Warum gerade hier? Was ist mit anderen Dorflagen?) 

 Unzureichende infrastrukturelle Anbindung  

• Nahversorgung 

• Verkehrsanbindung 

• Entsorgung 
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  A-1   Abgeschlossene Bauleitplanverfahren für Wohnungsbau - seit 2015 

15 von 25 in Zusammenstellung



A-2   Abgeschlossene Bauleitplanverfahren für sonstige Vorhaben - seit 2015 
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B-1   Laufende Bauleitplanverfahren für Wohnungsbau – 2015 bis 2022 
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B-2   Laufende Bauleitplanverfahren für sonstige Vorhaben – 2015 bis 2022 
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C    Bauleitplanverfahren im Wartestand                                                                   (1/3)        
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C    Bauleitplanverfahren im Wartestand                                                                   (2/3)        
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C    Bauleitplanverfahren im Wartestand                                                                   (3/3)        
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D   Wohneinheiten aus B-Plänen nach Stadtteilen gegliedert 
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Neuerungen in der sozialen 
Wohnraumförderung 2019 

 Erhöhung des Zuschusses pro m² Wohnfläche im 1. Förderweg; Neubau Mietwohnungen von 

bisher 250 EUR auf 375 EUR in Regionalstufe III (= Lübeck) 

 Erhöhung der Fördermiete im 2. Förderweg; Neubau Mietwohnungen von 7,30 EUR auf 8,00 

EUR in Regionalstufe III, grundsätzliche Koppelung des 2. Förderwegs an den 1. Förderweg, 

Ausnahmen durch MILI bei entsprechender kommunaler Stellungnahme möglich  

 Höhere angemessene Wohnflächen im geförderten Wohnungsbau für Haushalte ab 4 

Personen  

 Höhere Einkommensgrenzen für die Wohnberechtigung 
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Erhöhung der Anzahl preisgünstiger Wohnungen 
im Bestand 

 Im Bestand gilt nicht zwingend: gefördert = günstig, freifinanziert = teuer 

Möglichkeiten der Wohnraumförderung: 

 Sanierung, Modernisierung des Bestandes mit Fördermitteln, dadurch neue oder verlängerte 

Bindungen 

 Ankauf von Belegungsbindungen: Bindungsverlängerung oder erstmalige Bindung bisher 

freifinanzierter Wohnungen, Problem der Eignung der Wohnungen (Qualitätsstandards) und 

der aktuellen Miethöhe, kein Effekt für den Wohnungsmarkt ohne Mieterwechsel 

(das Instrument ist derzeit beim Ministerium in Überarbeitung, da es bisher kaum nachgefragt 

wird) 
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    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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